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Anlage 1.7

zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
„Bildungswissenschaften des Primar- und Elementar-

bereichs“ der Universität Bremen

Vom 21. Juni 2011

Regelungen für das Fach „Religionswissenschaft/Reli-
gionspädagogik“ inkl. der fachdidaktischen Anteile, 
beschlossen vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 9 
(Kulturwissenschaften) am 19. Januar 2011

§ 1

Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad

 Studienumfang, Regelstudienzeit und Abschlussgrad 
werden in der Prüfungsordnung „Bildungswissen-
schaften des Primar- und Elementarbereichs“ geregelt. 

§ 2

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Lehrveranstaltungen im Pflichtbereich werden 
in deutscher Sprache gehalten. Lehrveranstaltungen 
im Wahlpflichtbereich können in deutscher oder eng-
lischer Sprache gehalten werden. 

 (2) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnun-
gen der Universität Bremen (AT BPO) durchgeführt. 

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß § 8 ff. 
AT BPO durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann 
im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers 
weitere Prüfungsformen zulassen

 (2) Das Kompensationsprinzip wird nicht angewen-
det.

 (3) Modulprüfungen sind differenziert in:

 a)  „große Prüfungen“: Hausarbeit, Projektarbeit/
empirische Studie, große Klausur von 3-4 h oder 
dazu äquivalente Prüfungsformen, 

 b)  „kleine Prüfungen“: mündliche Prüfung von 
20-30 Minuten, Referatsausarbeitung von ca. 
6-8 Seiten oder kleine Klausur bis 2 h oder dazu 
äquivalente Prüfungsformen.

§ 4

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß den Regelungen der Prüfungs-
ordnung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen

 Es sind keine Zulassungsvoraussetzungen für Mo-
dule festgelegt. 

§ 6

Modul Bachelorarbeit

 (1) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit müssen 
keine Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden. Das 
Modul Bachelorarbeit umfasst die Bachelorarbeit im 
Umfang von 12 CP und das Begleitseminar im Umfang 
3 CP. Das Modul schließt mit der Bachelorarbeit ab. 

 (2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit be-
trägt 12 Wochen. Auf begründeten Antrag an den Prü-
fungsausschuss kann die Bearbeitungszeit für die Ba-
chelorarbeit einmal um maximal 4 Wochen verlängert 
werden. 

 (3) Die Bachelorarbeit kann als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit angefertigt werden. Die maximale 
Gruppengröße beträgt 3 Teilnehmerinnen/Teilneh-
mer. Bei einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes 
einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenz-
bar und bewertbar sein.

 (4) Es findet kein Kolloquium zur Bachelorarbeit 
statt. 

§ 7

Gesamtnote des Studienfaches

 Die Gesamtnote für das Studienfach wird aus den 
mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Module 
gebildet, in denen benotete Prüfungen abgelegt wer-
den. 

§ 8

Geltungsbereich und Inkrafttreten

 Diese fachspezifische Anlage 1.7 – Religionswissen-
schaft/Religionspädagogik zur Prüfungsordnung „Bil-
dungswissenschaften des Primar- und Elementarbe-
reichs“ tritt nach der Genehmigung der Prüfungsord-
nung durch den Rektor am 1. Oktober 2011 in Kraft 
und gilt für alle Studierenden, die ab dem Winterse-
mester 2011/12 erstmals im Bachelorstudiengang „Bil-
dungswissenschaften des Primar- und Elementar-
bereichs“ an der Universität Bremen immatrikuliert 
wurden. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht.
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